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ANTRAG 
 
der Fraktion der AfD 
 
 
Anlasslose hoheitliche Beflaggung kommunaler Dienststellen ermöglichen 
 

 

 

 

 

 

 

Der Landtag möge beschließen: 

 

Die Landesregierung wird aufgefordert, die Beflaggungslandesverordnung dahingehend zu 

ändern, dass Gemeinden und Gemeindeverbänden das Recht eingeräumt wird, ihre Dienst-

stellen auch ohne öffentlichen Anlass mit Bundes- und Landesflagge zu beflaggen.  

 

 

 

 
Nikolaus Kramer und Fraktion 

 

 

 

 

 

Begründung: 
 

Auf der kommunalen Ebene mehren sich die Forderungen, den Gemeinden und Landkreisen 

die Möglichkeit zur anlasslosen hoheitlichen Beflaggung ihrer Dienstgebäude zu eröffnen. Eine 

entsprechende Forderung wurde z. B. durch den Kreistag Vorpommern-Rügen (Beschluss 

KT 84-05/2025 vom 19. Mai 2025 auf Antrag der Fraktion der AfD) und die Stadtvertretung 

der Landeshauptstadt Schwerin (Beschluss 01487/2025 vom 19. Mai 2025 auf Antrag der 

Fraktion der CDU) beschlossen.  

 


